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 Anfragen-Nr.   

 AF-0357/2017  

Anfrage 
Herr Karsten Höhn 

NPD-Stadtratsfraktion 
 

Betreff 

 
Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion - Taxidurchfahrt am neuen Busbahnhof 
 

 
I. Sachverhalt 
 
Als der alte Überlandbusbahnhof noch bestand, durften Taxifahrer die Müllerstraße 
durchfahren. In der Gabelsberger Straße ist das bislang nicht möglich. Das verteuert 
Taxifahrten unnötig. Ebenso trifft das auf die Verkehrsführung entlang der Georgenkirche am 
Markt zu.  
 
II. Fragestellung 
 
1. Besteht die Möglichkeit, den Taxifahrern die Durchfahrt durch die Gabelsberger Straße 

zu gewähren? Wenn Ja, wann kann dies umgesetzt werden? Wenn Nein, warum nicht? 
2. Besteht die Möglichkeit, den Taxifahrern die Durchfahrt entlang der Georgenstraße zu 

gewähren? Wenn Ja, wann kann dies umgesetzt werden? Wenn Nein, warum nicht?  
 
 
 
 
 
Herr Karsten Höhn 
NPD-Stadtratsfraktion 
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Herr  
Karsten Höhn 
NPD-Stadtratsfraktion  
      
      

 

 

 

 

       

       

 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   22.09.2017 

 
Beantwortung der Anfrage AF-0357/2017 

 
 
Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Bei dieser Anfrage ist anzumerken, dass es sich beim Vollzug der Straßenverkehrsordnung 
um eine Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis handelt. Für deren Beantwortung ist die 
Zuständigkeit des Stadtrates nicht gegeben. 
 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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